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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Une déclaration tripartite sur le futur du travail et du partenariat social à l'ère de la
numérisation de l'économie a été signée par le conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann et les représentants de l'Union patronale suisse, de l'Union suisse des arts et
métiers, de l'Union syndicale suisse et de Travail.Suisse. Les différents acteurs
s'engagent à assurer la compétitivité de la place économique helvétique en adaptant les
conditions sociales et de travail pour défendre et créer des emplois décents et
hautement qualifiés. Ils misent également sur la formation et le perfectionnement
professionnels, ainsi que sur les conventions collectives de travail pour répondre aux
défis découlant de la numérisation de l'économie. 1

ANDERES
DATUM: 18.10.2018
DIANE PORCELLANA

Löhne

Erneut Vertragskonflikte gab es im Bauhauptgewerbe. Die Gewerkschaften verlangten
eine generelle Lohnerhöhung in der Grössenordnung von 2,5% sowie die im 1994
abgeschlossenen Landesmantelvertrag vorgesehenen zusätzlichen zwei Ferientage ab
1996. Der Schweizerische Baumeisterverband bot lediglich zwei Ferientage oder 0,8%
Lohnerhöhung an. Nach drei Verhandlungsrunden war die Situation derart blockiert,
dass die Gewerkschaften die Paritätische Schiedskommission anriefen, welche
bestimmte, dass die Bauarbeiter ab 1996 1,4% mehr Lohn sowie zwei Ferientage
zusätzlich erhalten. 2

ANDERES
DATUM: 14.12.1995
MARIANNE BENTELI

Immer öfter werden die Lohnforderungen auch mit der Erhaltung von Arbeitsplätzen
verquickt. In der Bauwirtschaft, wo seit 1992 rund 60 000 Arbeitsplätze gestrichen
wurden, schlossen die Gewerkschaften und die Unternehmer ein "Bündnis für die
Arbeit". Der Pakt anerkennt den Grundsatz, dass die Kaufkraft erhalten und damit die
Deflationsgefahr gebannt werden soll. Die Gewerkschaften stimmten zu, keine über den
Teuerungsausgleich hinausgehende Forderungen zu stellen. Dafür sieht die
Übereinkunft vor, mittels Arbeitszeitverkürzungen und vorzeitigen Pensionierungen
Arbeitsplätze zu sichern. Wirtschaftspolitisch verlangte die gemeinsame Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberplattform, dass die grossen Infrastrukturbauten rasch angegangen
werden. In der chemischen Industrie verlangten die Gewerkschaften eine
Lohnsteigerung von rund zwei Prozent, zeigten sich aber auch bereit, auf diesen
Zuwachs zu verzichten, wenn mittels Arbeitszeitverkürzungen Stellen gesichert werden
könnten. In drei Branchen der Metallverarbeitung einigten sich die Sozialpartner im
Interesse der Arbeitsplatzerhaltung auf eine Lohn-Nullrunde; im Carosseriebereich
wurde eine ähnliche Entscheidung getroffen. 3

ANDERES
DATUM: 04.12.1996
MARIANNE BENTELI

Kollektive Arbeitsbeziehungen

Drei Jahre vor Ablauf des geltenden Friedensabkommens veröffentlichte der
Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinen- und Metallindustrie (AMS) seine
Vorstellungen von dessen Erneuerung. Er regte an, die Verhandlungen rationeller zu
gestalten, den Vertrag nicht mehr zu befristen und neue Themen wie die
Arbeitsgestaltung zu behandeln, die quantitativen Fragen (Löhne, Arbeitszeit,
Sozialversicherungen etc.) hingegen den einzelnen Betriebskommissionen zu
überlassen. Die Gewerkschaften kritisierten das einseitige Vorprellen der
Arbeitnehmer. Sie zeigten sich zwar bereit, neue Themen in die Diskussionen
einzubeziehen, lehnten aber jede Verwässerung des GAV ab und wehrten sich gegen
einen "Arbeitsfrieden zum Nulltarif". 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.07.1990
MARIANNE BENTELI
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Der Arbeitgeberverband der Schweizerischen Maschinenindustrie (AMS) und der SMUV
kamen sich wieder näher. Gemeinsam veröffentlichten sie sechs Innovationsthesen, mit
welchen der Mensch vermehrt in den Mittelpunkt der Arbeitswelt gerückt und die
Autonomie am Arbeitsplatz gefördert werden soll. Da die Thesen vom AMS
mitunterzeichnet worden sind, betrachtet der SMUV sie als wichtige Verhandlungsbasis
für den nächsten GAV, in dem Mitbestimmung und Information sowie Aus- und
Weiterbildung der Arbeitnehmer verpflichtend festgesetzt werden sollen. 5

ANDERES
DATUM: 20.06.1991
MARIANNE BENTELI

Kein neuer GAV kam zwischen dem Verein der Buchbindereien der Schweiz und der
Gewerkschaft Druck und Papier (GDP) zustande. Ein bereits verabschiedeter GAV war —
da er unterschiedliche Mindestlöhne für Frauen und Männer vorsah — von
Gewerkschafterinnen der GDP vor Gericht erfolgreich als Verstoss gegen den
Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung angefochten worden.

ANDERES
DATUM: 31.12.1991
MARIANNE BENTELI

Aus Protest gegen den vertragslosen Zustand und den von Arbeitgeberseite
vorgeschlagenen Abbau der Lohn- und Arbeitsbedingungen traten im Januar rund 180
Arbeitnehmer aus sieben Betrieben des Marmor- und Granitgewerbes in einen
unbefristeten Streik. Der dabei demonstrierte Kampfwille führte zu einem teilweisen
Einlenken der Arbeitgeber, welche sich zu einer vorläufigen Wiedereinsetzung des alten
Gesamtarbeitsvertrages sowie zu Konzessionen beim Teuerungsausgleich bereit
erklärten. 6

ANDERES
DATUM: 17.01.1992
MARIANNE BENTELI

Bei der Einschätzung der GAV manifestiert sich die bröckelnde Sozialpartnerschaft
besonders deutlich. Die Arbeitgeberorganisationen plädieren immer offener für eine
Deregulierung des Arbeitsmarktes und für mehr Wettbewerb bei den Löhnen.
Arbeitgeber-Präsident Richterich stellte denn die GAV auch schon grundsätzlich in
Frage. Seiner Meinung nach verhindern sektorielle, regionale oder nationale
Vereinheitlichungen der Arbeitskosten die Konkurrenz. Die Gewerkschaften ihrerseits
drohten mit Arbeitskämpfen und Streik, falls die Arbeitgeber die Gesamtarbeitsverträge
durch Betriebsvereinbarungen ersetzen wollten. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.11.1992
MARIANNE BENTELI

Der SMUV und die Arbeitgeber einigten sich auf einen neuen GAV in der Uhren- und
Mikroelektronikindustrie. Der Vertrag — der rückwirkend auf den 1. Oktober 1991 in
Kraft trat — hat eine Laufzeit von fünf Jahren und betrifft rund 30 000
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen er Verbesserungen bei der Ferien- und
Feiertagsregelung, höhere Arbeitgeberbeiträge an die Krankenversicherung sowie eine
Ausdehnung des MutterschaftsurLaubs auf 14 Wochen bringt. Auch in der
Metallbranche konnte ein neuer GAV abgeschlossen werden, der auf Anfang 1993 in
Kraft tritt und für über 20 000 Beschäftigte in rund 2400 Betrieben gilt. Trotz
Widerstand der welschen Wirte kam im Gastgewerbe nach langem Tauziehen ebenfalls
ein neuer GAV zustande. In der chemischen Industrie setzte sich der Wunsch der
Arbeitgeber nach jährlichen Lohnrunden und damit nach Abschaffung des
automatischen Teuerungsausgleichs durch. 8

ANDERES
DATUM: 16.12.1992
MARIANNE BENTELI

Knapp am vertragslosen Zustand vorbei ging hingegen das Bauhauptgewerbe mit seinen
rund 150 000 Arbeitnehmern. Die Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich erst in
letzter Minute auf einen Kompromiss beim Teuerungsausgleich und der Arbeitszeit und
beschlossen, den 1993 auslaufenden Landesmantelvertrag bis Ende 1994 zu verlängern.
Beim Bodenpersonal der Swissair spitzte sich der Konflikt zwischen Geschäftsleitung
und VPOD weiter zu. Nach einer Streikdrohung beschloss Swissair, den neuen GAV allein
mit dem konzilianteren Schweizerischen Kaufmännischen Verband abzuschliessen und
dem VPOD-organisierten Personal lediglich Einzelarbeitsverträge anzubieten. Mit einer
superprovisorischen Verfügung, welche die Swissair nicht anfocht, erreichte der VPOD,
dass seine Mitglieder in diesen individuellen Verträgen nicht schlechter gestellt werden
dürfen als SKV-Mitglieder oder nicht organisierte Arbeitnehmer, die dem GAV
unterstehen. Auch beim neuen GAV für die rund 300 Beschäftigten der Flugsicherung
konnte keine Einigkeit erzielt werden. Obgleich nur drei der vier Personalverbände dem
neuen Vertrag zustimmten, wird er dennoch Anfangs 1993 in Kraft gesetzt. 9

ANDERES
DATUM: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI
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Angesichts der nach wie vor desolaten Auftragslage wollten die Arbeitgeber im
Baugewerbe den im Landesmantelvertrag (LMV) vereinbarten automatischen
Teuerungsausgleich von 3% nicht mehr gewähren und schlossen eine frühzeitige
Kündigung des bis Ende 1994 laufenden LMV nicht aus. Die Gewerkschaften drohten
ihrerseits mit dem "grössten Arbeitskonflikt seit den 40er Jahren", wenn die
Arbeitgeber die getroffenen Abmachungen nicht einhielten. Die Lage entspannte sich
kurz vor Jahresende, als für das Bauhauptgewerbe mit seinen rund 120 000
Beschäftigten eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 2,2% vereinbart wurde. 10

ANDERES
DATUM: 05.11.1993
MARIANNE BENTELI

Zu den härtesten Arbeitsvertragsverhandlungen des Berichtsjahres kam es im
graphischen Gewerbe, wo der 1988 zwischen dem Schweizerischen Verband
Graphischer Unternehmer (SVGU) einerseits und der Gewerkschaft Druck und Papier
(GDP), der Schweizerischen Graphischen Gewerkschaft (SGG) und dem Schweizerischen
Lithographenbund (SLB) abgeschlossene GAV Ende August auslief. Nachdem eine erste
Verhandlungsrunde gescheitert war, sprachen sich die Gewerkschafter in einer
Urabstimmung zu 95% (bei einer Stimmbeteiligung von rund 46%) für
Kampfmassnahmen aus. Nach ersten Protestaktionen gegen die vom SVGU geplante
Senkung der Schichtzulagen und der Mindestlöhne, welche durch eine Flexibilisierung
der Arbeitszeiten noch verschärft werden sollten, kam es am 3. November zu einem
landesweiten 24-stündigen Warnstreik, der die graphischen Betriebe und
insbesondere die Zeitungsverlage stark beeinträchtigte. Über 10 000 Druckerinnen und
Drucker legten die Arbeit in dieser grössten Streikbewegung seit 1980 nieder.

Die Arbeitgeber, welche den Gewerkschaften diese Mobilisierungskraft offenbar nicht
zugetraut hatten, boten diesen umgehend ein erweitertes Verhandlungsangebot an,
welches Nachgeben bei den Schichtzulagen und den Mindestlöhnen, nicht aber bei den
Arbeitszeiten signalisierte. Ende November erarbeitete eine Arbeitsgruppe der
Sozialpartner einen Vertragstext, welcher in den Hauptpunkten den "nachgebesserten"
Vorschlägen der Arbeitgeber entsprach. Bis zum Ende des Berichtsjahres konnte jedoch
keine definitive Einigung erzielt werden. 11

ANDERES
DATUM: 12.12.1994
MARIANNE BENTELI

Auch bei den Verhandlungen über die Erneuerung des Ende 1994 auslaufenden
Landesmantelvertrages für das Bauhauptgewerbe, welcher die Arbeitsbedingungen von
rund 120 000 Beschäftigten regelt und darüber hinaus Signalwirkung für verwandte
Wirtschaftszweige hat, konnten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber lange auf keinen
Kompromiss einigen. Die Gewerkschaften verlangten eine Reallohnerhöhung von 2%
und zwei zusätzliche Ferientage, welche der Schweizerische Baumeisterverband (SBV)
nicht gewähren wollte. Auch der von den Gewerkschaften im Gegenzug angebotene
Verzicht auf einen automatischen Teuerungsausgleich bis 3% konnte die Arbeitgeber
vorerst nicht umstimmen. Ende November kam es dann aber zu einer Vereinbarung,
welche in den wesentlichen Punkten den Vorstellungen der Gewerkschaften
entsprach. 12

ANDERES
DATUM: 17.12.1994
MARIANNE BENTELI

Seit dem 1. April herrscht auch im Schreinergewerbe ein vertragsloser Zustand, da die
Arbeitgeber den gewerkschaftlichen Kompromissvorschlag, die Teuerung ab 1. März mit
1,5% auszugleichen, ablehnten. 13

ANDERES
DATUM: 01.04.1996
MARIANNE BENTELI

Die "Swissfashion", der Arbeitgeberverband der Bekleidungsindustrie, kündigte auf
Ende 1996 erstmals den seit 1946 bestehenden, immer wieder erneuerten GAV.
Offensichtlicher Grund für die Kündigung war die Weigerung der
Arbeitnehmervertreter, dem Gesuch der Tessiner Arbeitgeber um eine sofortige
Vertragsverschlechterung zuzustimmen. Die Arbeitgeber hatten für alle Betriebe im
Tessin den generellen Verzicht auf 50% des 13. Monatslohns, die Streichung von drei
Tagen Ferien und keine Lohnanpassungen für 1997 verlangt. 14

ANDERES
DATUM: 16.08.1996
MARIANNE BENTELI
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Die auf den 30. Juni des Berichtsjahres erfolgte vorzeitige Kündigung des GAV im
Gastgewerbe hatte für die Beschäftigten zum Teil einschneidende Folgen. Die Union
Helvetia, welche mit diesem Schritt den 1992 vereinbarten, jedoch vielerorts nicht
gewährten jährlichen Teuerungsausgleich durchsetzen wollte, musste sich den Vorwurf
gefallen lassen, dem Gastgewerbepersonal damit einen Bärendienst erwiesen zu haben.
Besonders strukturschwächere Gastronomiebetriebe nutzen den vertragslosen
Zustand, um ihren Angestellten neue Verträge mit deutlich schlechteren
Arbeitsbedingungen aufzuzwingen, obgleich der Schweizer Hotelier-verein und der
Arbeitgeberverband Gastrosuisse ihre Mitglieder ermahnt hatten, die Situation nicht
über Gebühr auszunutzen. 15

ANDERES
DATUM: 28.11.1996
MARIANNE BENTELI

Zu einem erfolgreichen Ende kamen die Verhandlungen zwischen den Journalisten und
den Verlegern. Der neue GAV bringt eine leichte, teuerungsorientierte Erhöhung aller
Mindestansätze. Der automatische Teuerungsausgleich findet nicht mehr statt, er wird
durch jährliche Verhandlungen ersetzt. Die Festsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit
ist Sache der Unternehmungen. Den Tessiner Verlegern wurde die Kompetenz für
Sonderregelungen eingeräumt, doch müssen diese den Rahmenbedingungen Rechnung
tragen. Ebenfalls unterzeichnet wurde ein neuer GAV in der Uhrenindustrie, der bis ins
Jahr 2001 den Arbeitsfrieden in dieser Branche erhalten soll. Er bringt eine Erhöhung
der Ferienzeit und das Recht auf eine schrittweise Pensionierung (Reduzierung der
Arbeitszeit bis zu 20% zwei Jahre vor Erreichen des Pensionsalters). Weitere
Neuerungen sind die Erhöhung der Familienzulagen, ein unbezahlter
Weiterbildungsurlaub mit Anrecht auf Weiterbeschäftigung sowie der explizite Schutz
gegen sexuelle Belästigungen. 16

ANDERES
DATUM: 14.12.1996
MARIANNE BENTELI

Seit dem 1. Juli 1996 herrscht ein vertragsloser Zustand in Hotellerie und Gastgewerbe.
Während einige Hoteliers und Restaurateure diesen Umstand dazu benutzten, mit
Änderungskündigungen die Lohnschraube anzuziehen, Ferien zu streichen oder die
Arbeitszeiten zu erhöhen, konnte die zuständige Gewerkschaft Union Helvetia den
Arbeitgebern keine Konzessionen in bezug auf den 13. Monatslohn, der fünften
Ferienwoche und der Bemessung der Mindestlöhne entlocken. 17

ANDERES
DATUM: 11.10.1997
MARIANNE BENTELI

Am 19. Juli jährte sich der Abschluss des legendären "Friedensabkommens" in der
Maschinenindustrie zum 60. Mal. Während noch zehn Jahre zuvor das Jubiläum an
einer gemeinsamen Veranstaltung von politischen Behörden, Arbeitgebern,
Gewerkschaften und Medien gefeiert worden war, wurde im Berichtsjahr - auf dem
Hintergrund der Neuverhandlungen des Gesamtarbeitsvertrags in der Maschinen- und
Metallindustrie - der pionierhaften Leistung separat und mit durchaus kämpferischen
Tönen gedacht. Der SMUV erklärte, er halte zwar an der Sozialpartnerschaft fest, wolle
aber wieder "streikfähig" werden. Ähnlich Äusserungen machte auch der Verband
schweizerischer Angestelltenvereine der Maschinen- und Elektroindustrie (VSAM), der
bei einer weiteren Aushöhlung der GAV durch die Arbeitgeber Kampfmassnahmen
ebenfalls nicht mehr ausschloss. Der Direktor des Arbeitgeberverbandes der Schweizer
Maschinenindustrie (ASM) erklärte seinerseits, man strebe weiterhin eine gute
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften an, wolle aber nicht um jeden Preis an einem
Neuabschluss des GAV festhalten. Angesichts der Tatsache, dass die Produktivität in der
Maschinenindustrie innert sechs Jahren um rund 20% zugenommen hat, was sich auch
in einem Rückgang der Zahl der Beschäftigten von 400 000 auf 340 000 zeigte,
forderte der SMUV eine zehnprozentige Arbeitsverkürzung ohne Lohnabbau. 18

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.11.1997
MARIANNE BENTELI

Typisch für die Entwicklung der letzten Jahre, wo starre GAV zunehmend durch flexible
Rahmenübereinkommen ersetzt werden, gestalteten sich die Bemühungen in der
graphischen Branche. Den Ende April 1999 auslaufenden GAV zu erneuern, erwies sich
als ziemlich schwierig. Während die Gewerkschaften einen neuen GAV mit
verbindlichen Vorgaben verlangten, waren die Arbeitgeber nur zum Abschluss einer
flexiblen Rahmenvereinbarung bereit. Ihnen schwebte als Vorbild eines neuen Vertrages
das Abkommen in der Maschinenindustrie vor. Erste Gespräche verliefen denn auch
ziemlich ergebnislos. 19

ANDERES
DATUM: 17.11.1998
MARIANNE BENTELI
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Nach über zwei Jahren vertragslosen Zustandes verabschiedeten die Sozialpartner im
Gastgewerbe einen neuen, auf sechs Monate kündbaren Gesamtarbeitsvertrag (GAV).
Die ausgehandelten Arbeitsbedingungen gingen tendenziell eher hinter den zuletzt
geltenden GAV zurück. Wesentlich ist die Flexibilisierung der Arbeitszeiten. In kleinen
Unternehmen (bis vier Angestellte) beträgt die durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit 41 Stunden, in grösseren 45 Stunden; saisonale Abweichungen nach oben
sollen durch vermehrte Ferien abgegolten werden. 20

ANDERES
DATUM: 11.12.1998
MARIANNE BENTELI

Der bilaterale Vertrag mit der EU über den freien Personenverkehr gab auf
Arbeitnehmerseite zur Befürchtung Anlass, dass damit ein Lohn- und Sozialdumping
verbunden sein könnte, da beim Inkrafttreten des Abkommens nach einer zweijährigen
Übergangsfrist die Prüfung der Arbeitsverträge von ausländischen Arbeitnehmenden
durch die Behörden entfällt. Ohne Gegenmassnahmen könnten Arbeitskräfte aus dem
EU-Raum zu Tiefstlöhnen eingestellt werden, was unweigerlich Auswirkungen auf das
generelle Lohngefüge in der Schweiz hätte. Das Volkswirtschaftsdepartement schlug
deshalb drei flankierende Massnahmen vor. Für Beschäftigte und Firmen, die
vorübergehend in der Schweiz tätig sind, wird – analog zur Regelung in der EU – ein
Entsendegesetz geschaffen, welches Mindestgarantien betreffend Lohn- und
Arbeitsbedingungen vorschreibt. Wenn bei einer Firma mit ständigem Sitz in der
Schweiz eine missbräuchliche Unterschreitung der orts- und branchenüblichen Löhne
festgestellt wird, soll eine tripartite Kommission (Vertreter der Sozialpartner und der
Behörden) bestehende GAV erleichtert allgemeinverbindlich erklären oder – für
Branchen ohne GAV – regionale Normalarbeitsverträge erlassen können.

Bei zwei der drei Vorschläge (Entsendegesetz, Normalarbeitsverträge) einigten sich die
Sozialpartner zumindest in der allgemeinen Stossrichtung relativ rasch. Umstritten blieb
hingegen auch nach einem ersten dreigliedrigen Gespräch die erleichterte
Allgemeinverbindlichkeitserklärung der GAV sowie das Quorum für die Beschlüsse
innerhalb der tripartiten Kommission. Der Arbeitgeberverband, der sich anfänglich
gegen jegliche erleichterte Allgemeinverbindlichkeitserklärung gewehrt hatte, wollte
diese zumindest allein auf die Löhne beschränken, da die generellen Arbeitsstandards
mit den geltenden Gesetzen genügend gesichert seien; zudem verlangte er, die Quoren
seien gleich zu handhaben wie bei jenen GAV, die nicht unter die
Missbrauchsbekämpfung fallen. Dem entgegneten die Gewerkschaften, ohne
allgemeinverbindliche GAV zu allen Bereichen der Arbeit würden die vorgesehenen
Massnahmen zur Leerformel verkommen, da damit grundlegende Errungenschaften
(Zulagen, Ferien, Arbeitszeit, Weiterbildung usw.) der inländischen Arbeitnehmerschaft
bei den ausländischen Beschäftigten nur so weit eingehalten werden müssten, wie es
das Gesetz vorsieht. Zudem war für die Gewerkschaften die vorgesehene hälftige
Sperrminorität der Arbeitgeber nicht akzeptabel. Für sie sollte bei Missbräuchen eine
Unterstellungsquote von 30% der Arbeitnehmenden einziges Kriterium für eine
Allgemeinverbindlichkeitserklärung sein. 21

ANDERES
DATUM: 29.01.1999
MARIANNE BENTELI

Ebenfalls zu keiner Einigung kam es im Bankensektor. Die Verhandlungen um einen
neuen GAV scheiterten an der Forderung der Arbeitnehmerverbände nach drei
zusätzlichen Ferientagen. 22

ANDERES
DATUM: 01.10.1999
MARIANNE BENTELI

Auch im Bauhauptgewerbe konnten sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeber
vorerst nicht auf Lohnanpassungen einigen. Gestritten wurde vor allem um das
Verhältnis zwischen generellen und individuellen Salärerhöhungen sowie über
zusätzliche Gleitstunden. Die Gewerkschaften drohten, wenn nicht alle Bauarbeiter
mindestens 100 Fr. mehr Lohn erhielten, würden sie, erstmals seit zwanzig Jahren, den
Landesmantelvertrag kündigen. Kurz vor Weihnachten sah es nach einem Durchbruch
aus, der vor allem den gewerkschaftlichen Forderungen entsprochen hätte, doch stand
die Zustimmung der Baumeister bis Ende Jahr aus. Die Gewerkschaften machten
daraufhin mit ihrer Kündigung Ernst, erklärten sich aber bereit, diese zurückzuziehen,
falls die Arbeitgeber innert nützlicher Frist den getroffenen Abmachungen zustimmen
sollten. 23

ANDERES
DATUM: 24.12.1999
MARIANNE BENTELI
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Nur wenige Tage vor Auslaufen des alten GAV einigten sich die Sozialpartner in der
Druckindustrie auf einen neuen Vertrag für die nächsten fünf Jahre. Den
Gewerkschaften gelang es dabei nicht, einen umfassenden Branchenvertrag
auszuhandeln, der auch das Speditions- und das technische Redaktionspersonal
umfasst hätte. Ebenso mussten sie ihre Forderung nach einer generellen Lohnerhöhung
von 200 Fr. aufgeben und Zugeständnisse bei der Arbeitszeitflexibilisierung machen.
Die Arbeitgeber sicherten dafür zu, die tiefsten Löhne bis 2002 auf 3000 Fr.
anzuheben. Zudem verzichteten sie auf ihre Forderung nach einem Rahmenvertrag, der
nach Regionen und Betrieben vor allem lohnmässig Abweichungen gestattet hätte. Neu
wurden die jährlichen Lohnanpassungen vollständig in die Betriebe delegiert. Diese
Ergebnisse gingen der Basis der Mehrheitsgewerkschaft „Comedia“ zu wenig weit; mit
einem dreistündigen Warnstreik verlangte sie Nachverhandlungen insbesondere bei der
Reallohnerhöhung sowie beim Einbezug des Speditionpersonals in den GAV. Als letztere
Forderung von den Arbeitgebern akzeptiert wurde, stimmte die „Comedia“ dem neuen
GAV zu. 24

ANDERES
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

In einer Studie stellte der SGB fest, dass Gesamtarbeitsverträge (GAV) ein gutes
Instrument zur Durchsetzung von Gleichstellungsforderungen sind, umso mehr, wenn
der Frauenanteil in den Verhandlungsdelegationen möglichst hoch ist. Gleichzeitig
wurde ein Handlungsbedarf in allen Branchen und in verschiedenen Bereichen geortet.
So sei der Geltungsbereich der meisten GAV auf Vollzeitangestellte beschränkt, was zu
einer indirekten Diskriminierung der mehrheitlich weiblichen Teilzeitarbeitskräfte
führe. Nur einzelne Unternehmen kennen laut Studie ein Recht auf Teilzeitarbeit, und
die familienergänzende Kinderbetreuung sei in den Firmen kaum ein Thema. Die
Gewerkschaften stellten fest, dass bei den Löhnen die Erfahrung gezeigt habe, dass das
Gleichstellungsgesetz nicht ausreiche, um Diskriminierungen in der Privatwirtschaft zu
verhindern. Hier müsse in Zukunft vermehrt zum Mittel der Verbandsbeschwerde
gegriffen werden. 25

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI

Eiszeit kündigte sich auch in der Baubranche an. Der Baumeisterverband (SBV)
bezeichnete die Gewerkschaft Unia als ideologisch verblendet, drohte damit, den erst
im Vorjahr abgeschlossenen GAV im März 2007 zu kündigen und die Unia bei
Neuverhandlungen nicht mehr als Gesprächspartner zu akzeptieren. Die Unia konterte,
die Baumeister würden die Lösung von Streitigkeiten in den dafür vorgesehenen
Gremien immer wieder blockieren. Unter diesen Voraussetzungen war es nicht
verwunderlich, dass die Lohnverhandlungen für 2007 schliesslich scheiterten. 26

ANDERES
DATUM: 11.12.2006
MARIANNE BENTELI

Der erste Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die über 260'000 Temporärangestellten in
der Schweiz wurde Realität. Der Branchenverband Swissstaffing und die Gewerkschaft
Unia stimmten dem ausgehandelten Abkommen zu. Diese Wirtschaftsbranche hat ein
starkes Wachstum von rund 12% pro Jahr. Beide Seiten zeigten sich zufrieden, da es
gelungen sei, sowohl die Flexibilitätsanforderung der Arbeitsvermittler als auch das
Sicherheitsbedürfnis der Temporärangestellten auf einen Nenner zu bringen. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.06.2008
MARIANNE BENTELI

La convention nationale du secteur principal de la construction expirait à la fin du
mois de décembre 2011. Les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à s’entendre sur
un nouvel accord. Comme la convention existante a été prolongée de deux mois, la
branche ne s’est toutefois pas retrouvée avec un vide conventionnel au 1er janvier 2012.
Les syndicats avaient initialement exigé une hausse des salaires de 100 francs
(correspondant en moyenne à une augmentation de 1,8%) alors que la Société Suisse
des Entrepreneurs (SSE) privilégiait une augmentation inférieure, assortie d’une plus
grande part au mérite. Unia et Syna ont appelé à une manifestation à Berne le 24
septembre. Celle-ci a été suivie par 12'000 travailleurs selon les syndicats. En outre,
une journée de protestation organisée le 25 novembre a paralysé un millier de
chantiers. La SSE a condamné ces actions syndicales et a considéré qu’il s’agissait d’une
violation de la paix du travail. En décembre, les syndicats ont revu à la baisse leurs
exigences salariales en se contentant d’une hausse de 1,5%. Cette concession a laissé
entrevoir un accord pour le début de l’année 2012. 28

ANDERES
DATUM: 31.12.2011
LAURENT BERNHARD
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Après une année de dures négociations, une nouvelle convention nationale du secteur
principal de la construction a été conclue en mars de l’année sous revue. La « CN 12 »
a ensuite été avalisée par les partenaires sociaux, à savoir la Société Suisse des
Entrepreneurs (SSE) pour le patronat et Syna et Unia pour les syndicats. Le texte est
entré en vigueur le 1er avril et sera valable jusqu’au 31 décembre 2015. Chaque partie
prenante a néanmoins la possibilité de résilier la convention au 31 mars 2013 en
respectant un préavis de deux mois. Au niveau des rémunérations, il a été convenu
d’une hausse de 1% en 2012, composée d’une partie générale et individuelle de 0,5%
chacune. Pour ce qui est des salaires minimaux, l’augmentation a été fixée à 1% en bloc.
En 2013, tous les salaires seront majorés de 0,5%, indépendamment du taux d’inflation.
Les syndicats ont obtenu, pour les travailleurs de plus de 55 ans, le versement de
l’intégralité du salaire net en cas de maladie et une forme de protection contre les
licenciements. En contrepartie, les salaires initiaux des travailleurs qui viennent de
terminer leur apprentissage ont été réduits. En outre, certains métiers (extraction de
sable et de gravier, transports) ont été exclus du champ d’application de la convention
collective. 29

ANDERES
DATUM: 10.03.2012
LAURENT BERNHARD

Arbeitnehmerschutz

Le DEFR, mandaté par le Conseil fédéral, a proposé d'augmenter le nombre annuel de
contrôles relatifs au respect des conditions de salaire et de travail inscrit dans l'article
16e de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét) de 27'000 à 35'000. La hausse
de 30% permettrait de garantir la densité de contrôles nécessaire, suite à l'extension
de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et au nombre croissant de
prises d'emploi de courte durée. Pour les financer, la Confédération et les autorités
cantonales devraient supporter une augmentation des coûts d'au maximum 1'600'000
francs. 
Lors de la procédure de consultation, 21 participants ont statué en faveur du projet, 24
contre et 4 neutres. Au niveau des cantons, 12 cantons (AG, BE, FR, GE, JU, LU, NE, SO,
TG, TI, VD, VS) ont soutenu le projet de modification et 11 (AI, AR, BS, GR, NW, OW, SG,
SZ, UR, ZG, ZH) étaient contre. Bâle-Campagne, Glaris et Schaffhouse ont adopté une
position neutre. Les Verts, le PS, l'USS et Travail.Suisse ont supporté le projet mais
auraient souhaité avoir 50'000 contrôles. Le Centre Patronal, la FER, la CPPREN, l'UVS
et la sec y étaient également favorables. Les partisans ont souligné la nécessité de
renforcer les contrôles en raison de l'augmentation des frontaliers et des résidents de
courte durée. Une hausse des contrôles protégerait plus efficacement, selon quelques-
uns, les conditions salariales et de travail. Le PDC, le PLR, l'UDC, l'USAM, la SSE,
ISOLSUISSE, l'USP, spbh, suissetec, l'UMS, l'Union des arts et métiers Bâle-Ville, la
Chambre de commerce de Bâle-Campagne ont rejeté la proposition. Certains
estimaient que la qualité des contrôles était plus importante que la quantité. Selon eux,
l'amélioration de la qualité engendrera des coûts. Ils ne souhaitent donc pas avoir une
hausse supplémentaire des dépenses en augmentant le nombre de contrôles.  D'autres
étaient d'avis qu'il n'y aurait pas de bénéfice notable et que ça irait à l'encontre de
l'objectif de réaliser des contrôles en fonction des risques. 30

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.05.2017
DIANE PORCELLANA

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Die Forderung der Unternehmerverbände nach einem Moratorium beim Ausbau der
Sozialwerke liess die Arbeitnehmerverbände näher zusammenrücken. Im Februar
traten die Spitzen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), des
Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes (CNG) und der Vereinigung schweizerischer
Angestelltenverbände (VSA) mit einer gemeinsamen Erklärung an die Öffentlichkeit, in
welcher sie sich gegen dieses Ansinnen zur Wehr setzten.

Verschiedene Gewerkschaften machten wie bereits im Vorjahr mit
Grossdemonstrationen auf ihre Tarifforderungen aufmerksam. So demonstrierten Ende
Mai in Bern rund 15'000 Bauarbeiter für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag mit mehr
Lohn und kürzeren Arbeitszeiten. In Zürich gingen einmal 1'500 und einmal gut 1'000
städtische Angestellte und in Lausanne rund 2'000 Lehrerinnen und Lehrer auf die
Strasse, um gegen sich verschlechternde Arbeitsbedingungen zu protestieren. Die

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 02.12.1994
HANS HIRTER
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Gewerkschaften der Druckindustrie führten am 3. November gar einen landesweiten
Streik zur Unterstreichung ihrer Tarifforderungen durch. 31

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) gab zu Jahresbeginn bekannt, dass er die
generelle Verkürzung der Arbeitszeit zu seiner Hauptforderung machen werde. Er sah
darin insbesondere auch ein Mittel, um die Wirtschaftsrezession zu überwinden und
die Zahl der Beschäftigten zu erhöhen. Die Arbeitszeitreduktion solle sowohl im
Zentrum der Verhandlungen über neue Gesamtarbeitsverträge stehen als auch mit
einer Volksinitiative erkämpft werden. Einen Vorentwurf für diese geplante Initiative
gab der SGB in die verbandsinterne Konsultation. Das Projekt sieht vor, die gesetzliche
Höchstarbeitszeit schrittweise auf 37 Wochenstunden zu beschränken. Der SMUV
folgte der Empfehlung des SGB und erklärte zum Auftakt der Verhandlungen über den
neuen Gesamtarbeitsvertrag in der Maschinenindustrie eine Arbeitszeitreduktion um
10% ohne Lohneinbusse zu seiner Hauptforderung. Als Gegenleistung offerierte er sein
Einverständnis zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeit, welche den Unternehmen
innerhalb einer fixen Jahreshöchstarbeitszeit mehr Spielraum für unregelmässige
Wochenarbeitszeiten lassen würde. 32

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 06.01.1997
HANS HIRTER

Das Referendum der Lega und der SD gegen die bilateralen Verträge mit der EU wurde
von den Gewerkschaften nicht unterstützt. Es bestanden zwar in den Reihen der
Gewerkschaften ernsthafte Befürchtungen über Lohndumping nach der Einführung der
Freizügigkeit im Personenverkehr. Mit den vom Parlament beschlossenen
Begleitmassnahmen, welche insbesondere eine erleichterte
Allgemeinverbindlichkeitserklärung für Gesamtarbeitsverträge brachten, wurde diesen
Ängsten aber weitgehend Rechnung getragen. Vor den Parlamentsverhandlungen hatte
die Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI) beschlossen, die Verträge mit einem
Referendum zu bekämpfen, falls diese Begleitmassnahmen nicht zu ihrer Zufriedenheit
ausfallen würden. Später doppelte der SGB nach, indem er unmittelbar vor Beginn der
Ratsdebatten bekannt gab, dass er sein Sekretariat mit der Vorbereitung der Kampagne
für ein allfälliges Referendum beauftragt habe. 33

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 19.10.1999
HANS HIRTER

Im November 2011 entfachte ein Streit zwischen den Gewerkschaften Unia und Syna
und dem Baumeisterverband bei den Verhandlungen um einen neuen
Gesamtarbeitsvertrag. Während die Baumeister den Gewerkschaften vorwarfen nie an
ernsthaften Verhandlungen interessiert gewesen zu sein, redeten die Gewerkschaften
davon, dass die Baumeister bei wichtigen Verhandlungspositionen ihre ursprünglichen
Angebote wieder zurückgezogen hätten. Um einen vertragslosen Zustand zu verhindern,
waren die Gewerkschaften im Dezember bereit, den bestehenden Vertrag um zwei
Monate zu verlängern. Trotz der ursprünglich geforderten Lohnerhöhung von 1,8% im
Baugewerbe gaben sich die Gewerkschaften mit den von den Arbeitgebern
angebotenen 1,5% zufrieden. 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.12.2011
DEBORA SCHERRER
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6) Presse vom 7.1.-13.1. und vom 17.1.92.
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19) TA, 27.8. und 17.11.98.
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21) LT, 8.1.99; BZ, 12.1.99; NZZ, 21.1.99; TG, 23.1.99; Presse vom 29.1.99.
22) Presse vom 1.10.99.
23) Presse vom 30.9., 29.11., 21.12., 23.12. und 24.12.99. 
24) NZZ, 30.4. und 5.7.99. Vgl. SPJ 1998, S. 231.; TA, 29.4.99; NZZ, 1.5. und 21.12.99; BaZ, 18.8.99; Presse vom 14.10.99. 

01.01.90 - 01.01.20 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



25) Presse vom 8.3.02. 
26) Presse vom 19.3., 8.12. und 11.12.06.
27) BüZ, 26.6.08.
28) LT et NZZ, 24.9.11, 24h et TdG, 25.11.11; NZZ, 14.12.11.
29) NZZ, 10.3.12, LT et NZZ, 29.3.12, Lib. 31.3.12
30) Résultats de la consultation; SECO (2017). Rapport. 
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